
TAX4BUSINESSFR
ALLEINIGER ANSPRECHPARTNER  
FÜR AUSLÄNDISCHE INVESTOREN
BEI STEUERRECHTLICHEN  
FRAGEN



KLÄRUNG 

Um ausländischen Investoren bezüglich der Besteuerung ihrer 
Investitionsprojekte Orientierungshilfen, Unterstützung und 
Informationen anzubieten, wurde innerhalb der französischen 
Steuerbehörde eine entsprechende Stelle eingerichtet. Das 
Ziel von Tax4BusinessFr ist es, Fragen im Zusammenhang mit 
der geltenden Besteuerung zu klären und die Investoren 
bezüglich der Auslegung der steuerrechtlichen Bestimmungen 
mittels schriftlicher Auskünfte zu beraten.

Investoren, die den Aufbau eines Unternehmens in Frankreich 
beabsichtigen, benötigen Hintergrundinformationen, um ihre 
künftigen Investitionserträge abschätzen zu können. Die Investoren 
möchten eine genaue Vorstellung des Geschäftsumfelds bekom-
men und Frankreich mit anderen Ländern vergleichen: Was sind 
die Hauptmerkmale des Steuersystems? Wie hoch sind z. B. die 
wesentlichen Steuergutschriften und -abschläge?

Tax4BusinessFr bietet die verfügbaren Informationen auf der 
spezialisierten Internetseite in französischer und englischer Sprache 
an. Den Investoren wird die Möglichkeit geboten, Fragen zu 
stellen und Antworten in ihrer Muttersprache zu erhalten, abgese-
hen von verbindlichen Auskünften über die steuerliche Beurtei-
lung. Tax4BusinessFr bietet eine schnelle Bearbeitung im Einklang 
mit den Bedürfnissen der Investoren.



VEREINFACHUNG

ABSICHERUNG 

Die Investoren müssen für unterschiedliche 
Fragen nicht mehr mehrere Stellen 
kontaktieren. Bis zur Umsetzung ihres 
Investitionsprojekts können sie sich an ein 
und denselben Ansprechpartner wenden. 
Dieses Prinzip eines alleinigen französischen 
Ansprechpartners, das die französische 
Steuerbehörde für ausländische Investoren 
einrichtet, wurde von ihr bereits erfolgreich 
für französische Privatpersonen und 
Gewerbetreibende etabliert.

Sobald die Investoren die 
Grundzüge der steuerlichen 
Rahmenbedingungen in Frank-
reich zur Kenntnis genommen 
haben, müssen sie in der Regel 
abwägen, welche Besteuerung für 
die Investition insgesamt auf sie 
zukommt. Tax4BusinessFr kann 
eine unverbindliche Berechnung 
erstellen, in der sowohl nationale 
als auch Gemeindesteuern 
enthalten sind.



KONTAKT

E-Mail :  tax4business@dgfip.finances.gouv.fr
Twitter: @DGFIP_officiel #Tax4BusinessFrance
Internet:  www.impots.gouv.fr 

Direction Générale des Finances Publiques


